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GOZ

Neueste Stellungnahmen zur
Abrechnung nach GOZ/GOÄ (Teil 2)

Frühjahrstagung der Arbeitsgruppe Süd der BZÄK zur GOZ

In Ausgabe 5/2005 berichtete das BZB
über das Treffen der GOZ-Referenten der
„Süd-Kammern“ (LZK Baden-Württem-
berg, BLZK, Bezirkszahnärztekammern
und LZK Rheinland-Pfalz, LZK Saarland
und LZK Sachsen) Anfang April dieses
Jahres in Deidesheim und die dort getrof-
fenen Stellungnahmen zur Abrechnung
nach GOZ. Aus Platzgründen musste der
Bericht gesplittet werden. Hier folgt nun
Teil 2. 

Im Mittelpunkt dieses zweiten Teils steht
die Abrechnung nach GOÄ-Positionen
2255, 2381, 2382, 2732 und 2254.

GOÄ 2255
Der Leistungstext lautet: Freie Verpflanzung
eines Knochens oder von Knochenteilen (Kno-
chenspäne)
Einschränkungen sind durch die GOÄ per se
nicht gegeben. „Die GOÄ-Nr. 2255 kommt
zur Anwendung bei Entnahme an einer
Stelle des Körpers als selbstständige (räum-
lich, zeitlich und technisch getrennte) Leis-
tung und Transplantation an anderer Stelle“
(aus Sobek/Schlegel/Baumeister: „GOZ Kom-
pakt“).
Ferner gibt es die Stellungnahme der Bundes-
zahnärztekammer (Stand 4.1.2000): „Neben
der Geb.-Nr. 2255 GOÄ sind für das gleiche
Operationsgebiet die Geb.-Nrn. 2253 GOÄ
und 2254 GOÄ nicht berechenbar.“
Schlussfolgerung: Die GOÄ 2255 ist je OP-Ge-
biet einmal berechnungsfähig (z.B. UK links
und UK rechts, Sinus maxillaris links und
Sinus maxillaris rechts), alles andere ist
widersinnig.
Die Auffassung der GOZ AG Süd ist daher:
Die GOÄ-Nr. 2255 kommt zur Anwendung
bei Entnahme an einer Stelle des Körpers
als selbstständige (räumlich, zeitlich und
technisch getrennte) Leistung und Trans-
plantation an anderer Stelle.

GOÄ 2381 und GOÄ 2382
Der Leistungstext lautet jeweils: GOÄ 2381
Einfache Hautlappenplastik 
„Die Nr. Ä 2381 ist in den Fällen berech-
nungsfähig, in denen die operative Technik,
die Lappengröße oder die Lappenform ein
über das gewöhnliche Maß der Nr. 412 (GOZ)
hinausgehende Besonderheit darstellt.“ (aus
Sobek/Schlegel/Baumeister: „GOZ Kompakt“)

GOÄ 2382 Schwierige Hautlappenplastik oder
Spalthauttransplantation
„Die Nr. Ä 2382 ist in den Fällen berech-
nungsfähig, in denen die operative Technik,
die Lappengröße oder die Lappenform ein
über das gewöhnliche Maß der Nr. 412
(GOZ) hinausgehende Besonderheit dar-
stellt. Hierunter ist zu verstehen, dass eine
Lappenverschiebung nach Lappenmobilisa-
tion mit erhöhtem operativen Aufwand so-
wohl lateral wie auch koronal vorgenom-
men wird. Auch Lappenschwenkungen sind
darunter zu verstehen. Wird bei einer vorge-
schädigten oder bei ungünstiger, klinischer
oder anatomischer Situation, z.B. Sekundär-
naht bei Infektion, Superinfektionen oder
Einreißen der Naht u.Ä. die Mukosa ver-
schoben, so entspricht dies der Leistungsbe-
schreibung. Entscheidend ist, dass der er-
höhte chirurgische Aufwand sowohl was das
Umfeld als auch die tatsächliche Durchfüh-
rung anbelangt, notwendig ist für den ope-
rativen Eingriff.“ (aus Sobek/Schlegel/Baumei-
ster: „GOZ Kompakt“)
Zusammenfassung: GOÄ 2381 ff. sind für
den Zahnarzt unstrittig eröffnet, finden An-
wendung bei parodontalchirurgischen Tech-
niken, die über den primären Wundver-
schluss hinausgehen.  
Die GOZ AG Süd schloss sich dieser Meinung
an: GOÄ 2381 ff. sind für den Zahnarzt
unstrittig eröffnet und finden Anwendung
bei parodontalchirurgischen Techniken,
die über den primären Wundverschluss
hinausgehen. Der primäre Wundverschluss
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umfasst das spannungsfreie Aneinander-
bringen readaptierbarer Wundränder ohne
weitere Maßnahmen.

GOÄ 2732
Der Leistungstext lautet: Operation zur Lager-
bildung für Knochen oder Knorpel bei ausge-
dehnten Kieferdefekten.
Gedanken des GOZ-Ausschusses der BLZK:
Die GOÄ 2732 kommt insofern bei dem
Volumen nach ausgedehnten Kieferdefekten
zum Ansatz.
Hier gelangten die Teilnehmer der Tagung
zu der Auffassung, dass kein Beschluss
notwendig sei, da die Differenzierung
zwischen GOÄ 2730 und GOÄ 2732 in der
Verantwortung des Behandlers durch den
Behandler erfolgt.

GOÄ 2254
Der Leistungstext lautet: Implantation von
Knochen
Stellungnahme der Bundeszahnärztekam-
mer (Stand 4.1.2000): Die Implantation von
Knochen ist je Operationsgebiet berechenbar.
Gedanken des GOZ-Ausschusses der BLZK:
Oftmals handelt es sich um die OP-Gebiete
Kieferhöhle und später Kieferkamm. Der
zweimalige Ansatz der Position GOÄ 2254 ist
in diesen Fällen daher korrekt.
Auch hier erschien den Tagungsteilneh-
mern der GOZ-Arbeitsgruppe Süd kein
Beschluss erforderlich, da eine entspre-
chende Stellungnahme der BZÄK vorliegt.

Am Ende der Frühjahrstagung blieb ein
erfreuliches Resümee bei den Teilnehmern
haften: Die Zahnmedizin bleibt im Fluss, ver-
ändert sich stetig, dementsprechend ist eine
Aktualisierung der gebührenrechtlichen Ein-
ordnungen der vielfältigen Leistungen stets
erforderlich. 

Dr. Peter Klotz,
GOZ-Ausschuss der BLZK
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